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 Wien, 17. September 2020 

 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Düngemittelgesetz 2020 erlassen wird; 

Stellungnahme 

Geschäftszahl: 2020-0.091.512 

 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff genannten Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Allgemeine Anmerkungen: 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen neue Bestimmungen des EU-Düngemittelrechts in 

nationales Recht umgesetzt werden. 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich begrüßt den vorliegenden Vorschlag. 

 

Spezielle Anmerkungen: 

 

Ad § 5 Abs 1 – Zulassung von Typen 

Gem Entwurf hat die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus durch 

Verordnung Typen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 

Pflanzenhilfsmitteln zuzulassen, soweit diese nicht geeignet sind, die menschliche oder 

tierische Gesundheit bzw die Umwelt oder den Naturhaushalt zu gefährden. 

 

Hinzuweisen ist, dass bei nicht sachgerechter Handhabung (Dosierung, Lagerung, Transport 

etc) die meisten gängigen Düngemittel grundsätzlich geeignet sind, die Gesundheit von 

Mensch, Tier oder Umwelt zu gefährden. 

 

Es sollte daher auf die „sachgerechte Anwendung“ (siehe etwa § 3 Abs 2 Z 1, § 5 Abs 2) 

abgestellt werden und der Satz wie folgt ergänzt werden: 

An das 

Bundesministerium für Landwirtschaft, 

Regionen und Tourismus 

 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Per eMail: abt-RD2@bmlrt.gv.at 

 

 

Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern Österreichs 

 

Schauflergasse 6 

1015 Wien 

Tel. 01/53441-0 

Fax: 01/53441-8519 

www.lk-oe.at 

office@lk-oe.at 

 

Ing Mag Andreas Graf 

DW: 8593 

a.graf@lk-oe.at 

GZ: II/1-0820/Gra-45 
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„… soweit diese bei sachgerechter Anwendung nicht geeignet sind, die menschliche oder 

tierische Gesundheit bzw die Umwelt oder den Naturhaushalt zu gefährden.“ 

 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten 

Punkte und steht für weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung. 

 

 

Dem do Ersuchen entsprechend wird diese Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

auf elektronischem Weg übermittelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Josef Moosbrugger gez. Ferdinand Lembacher 

Präsident der Generalsekretär der 

Landwirtschaftskammer Österreich Landwirtschaftskammer Österreich 
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